Pflichten des Schülers

Der Schüler hat durch seine Mitarbeit und seine Einordnung in die Klassen- und Schulgemeinschaft mitzuhelfen, die Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des SchOG) zu erfüllen (siehe 5.2).

* durch sein Verhalten und seine Mitarbeit die Unterrichtsarbeit zu fördern,

* sich in der Gemeinschaft der Klasse und der Schule hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu verhalten,

* sich vor Beginn des Unterrichtes sowie vor Beginn von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen, an denen teilzunehmen er verpflichtet ist, am Unterrichtsort bzw. am sonst festgelegten Treffpunkt einzufinden,

* regelmäßig am Unterricht in den vorgeschriebenen Pflichtgegenständen und verbindlichen Übungen, den gewählten alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen und Unverbindlichen Übungen, am Förderunterricht - der für ihn verpflichtend oder für den er angemeldet ist, an den verpflichtend vorgeschriebenen Schulveranstaltungen sowie an den schulbezogenen Veranstaltungen, für die er angemeldet ist, teilzunehmen,

* zum Unterricht, zu den Schulveranstaltungen und zu den schulbezogenen Veranstaltungen in einer den jeweiligen Erfordernissen entsprechenden Kleidung zu erscheinen

* die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen,

* regelmäßig und pünktlich den Betreuungsteil, für den sie an ganztägigen Schulformen angemeldet sind, zu besuchen,

* sämtliche Einrichtungen und Anlagen der Schule schonend zu behandeln,

* vorsätzlich durch ihn herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtungen zu beseitigen - sofern dies zumutbar ist und er hiezu vom Schulleiter, Abteilungs- oder Fachvorstand oder einem Lehrer beauftragt wird,

* das Mitbringen von Gegenständen, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, zu unterlassen und

* nach Beendigung des Unterrichtes die Schulliegenschaft unverzüglich zu verlassen (sofern nicht ein weiterer Aufenthalt bewilligt wurde).

